
Dienstbesprechung 
für neu eingestellte Lehrkräfte
Informationen zur Probezeit 
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Funktion der Probezeit

§ 10 des Beamtenstatusgesetz (Bundesrecht)

Die Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit … ist nur 
zulässig, wenn die Beamtin … sich in einer Probezeit 
… bewährt hat.
 

§ 19 Landesbeamtengesetz 

Die Probezeit ist die Zeit … während der sich 
Beamtinnen … in den Aufgaben einer Laufbahn, deren 
Befähigung sie besitzen, bewähren sollen.

§
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Beamtenlaufbahn in Zeitabschnitten

Bewährung 
festgestellt

erfolgreiche 
Laufbahnprüfung

Beamtin auf Probe

Laufbahnrechtliche
Probezeit 
= „Bewährungszeit“

Überprüfung auf
• Eignung
• Befähigung
• fachliche Leistung

Beamtin auf 
Lebenszeit

Beamtin auf 
Widerruf 

Vorbereitungsdienst

§
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Dauer der Probezeit

Die Regelprobezeit beträgt 3 Jahre.

Es können angerechnet werden: 
Tätigkeiten, die der Lehramtsausbildung entsprechen 
Krankheitsvertretung, Tätigkeiten an Privatschulen…           

…in Ausnahmefällen auch:
Wehr-, Zivil- und Entwicklungsdienst
Eltern- oder Pflegezeiten 

Es können max. 2 Jahre angerechnet werden!
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Verkürzung und Verlängerung 
der Probezeit

Mindestprobezeit     1 Jahr

Verkürzung     maximal 1 Jahr
     bei einem hervorragenden Ergebnis
     (Mindestnote 1,44 in der zweiten Staatsprüfung)

     bei weit überdurchschnittlicher Bewährung    
     (Mindestnote 1,5 in der dienstlichen Beurteilung)

Verlängerung    maximal 5 Jahre

Schulaufsicht kann beteiligt werden
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Entscheidungen bei Nichtbewährung

Verlängerung (§19 LBG)

…wenn zu erwarten ist, dass sich die 
Beamtin innerhalb der verlängerten 

Probezeit noch bewähren wird.

max. 5 Jahre

Entlassung aus dem Beamtenverhältnis

Steht fest, dass sich die Beamtin nicht 
bewährt hat, so ist die Entlassung die 

zwingende Folge.

kein Ermessen
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Bewährungsfeststellung 
durch dienstliche Beurteilungen

3 Monate vor Ablauf der Probezeit

abschließende dienstliche Beurteilung 

durch die Schulleitung 
(mit Befähigungsbeurteilung)

9 Monate nach der Einstellungerste dienstliche Beurteilung durch die Schulleitung (ohne Befähigungsbeurteilung)

9 Monate nach der Einstellung

erste dienstliche Beurteilung
 

durch die Schulleitung 
(ohne Befähigungsbeurteilung)

file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Andrea/Eigene Dateien/Schulamt/Schulen/Allgemeines/Die zeitlich erste Beurteilung erfolgt durch den Schulleiter und enthält noch keine Befähigungsbeurteilung. Diese Beurteilung händigt der Schulleiter dem beurteilten Beamten aus und übersendet dem Oberschulamt eine Mehrfertigung. In der Regel werden aufgrund dieser ersten Beurteilung keine weit reichenden rechtlichen Konsequenzen gezogen. Diese erste Beurteilung dient im Wesentlichen zur Standortbestimmung für den Beamten. Sie soll auch aufzeigen, wo noch Verbesserungen möglich sind. Selbstverständlich sollen auch die positiven Eindrücke deutlich genannt werden
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Probezeit im Arbeitnehmerverhältnis

Probezeit     6 Monate

Dienstl. Beurteilung   nach 4 Monaten

 Mindestens Note 4   Bewährung

 Feststellung der 
 Nicht-Eignung   Beendingung 
      der Probezeit 
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Grundlagen der Beurteilung

Eignung

gesundheitlich
charakterlich

Befähigung

Kenntnisse und 
Fertigkeiten

Fachliche Leistung

erbrachte Leistungen 
Qualität / Quantität
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Beschreibung dienst. Tätigkeit

Sonderaufgaben

Angaben zur Person

Dienstliche Beurteilung
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Leistungsbeurteilung

Unterrichtsgestaltung

Erzieherisches Wirken

Dienstliche Beurteilung
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Zusammenarbeit mit den am 
Schulleben Beteiligten

Wahrnehmung leitender, 
beratender Aufgaben und von 
Sonderaufgaben

Dienstliche Beurteilung

Leistungsbeurteilung
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Befähigungsbeurteilung

Befähigungsmerkmale 

A: schwach ausgeprägt
B: normal ausgeprägt
C: stärker ausgeprägt
D: besonders stark ausgeprägt

Dienstliche Beurteilung
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Gesamturteil

Gesamturteil    
durch die Schulleitung

Ausnahme:
Gesamturteil durch die 
Schulaufsichtsbehörde
bei einem 
besonderen dienstlichen Bedürfnis

Dienstliche Beurteilung
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Bekanntgabe

durch Übersendung

durch Übergabe

Dienstliche Beurteilung
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Bindung an den Schulstandort

Versetzungsanträge können nach drei Jahren gestellt werden.
 

ABER

Derzeit realistisch ist eine Versetzung frühestens nach fünf Jahren 
Verweildauer an der Schule. 

Über Härtefälle entscheidet die Schulaufsicht. 

Ein grundsätzlicher Anspruch auf Versetzung besteht nicht. 
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STEWI – 
Stellenwirksame Änderungen 
(Termine)

Anträge müssen fristgerecht gestellt werden. 

Stichtage beachten ! 

Informationen über verschiedene Kanäle 
(Infodienst Schule / Kultus und Unterricht / …)
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Dienstweg

Schulleitung – Staatliches Schulamt – Regierungspräsidium …

Sorgen Sie stets dafür, angemessen informiert zu sein ! 
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ALLES 
GUTE !



Carsten Zühlke
Schulamtsdirektor

Staatliches Schulamt Tübingen 
Personalplanung und Unterrichtsversorgung

Uhlandstraße 15
72072 Tübingen

Telefon: (+49) 7071 99902-205
E-Mail: carsten.zuehlke@ssa-tue.kv.bwl.de  

Internet: tue.schulamt-bw.de/  
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